
1. Allgemeines/Geltungsbereich

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten aus-
schließlich für alle gegenwärtigen und zu-
künftig von uns abgegebenen Angebote und
mit uns geschlossenen Verträge. Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kunden werden
zur Gänze nicht anerkannt.

1.2 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen 
gelten nur gegenüber Unternehmern im
Sinne von § 310 I BGB.

2. Vertragsabschluss

2.1 Ein Vertrag kommt mit der Erteilung unserer
schriftlichen Auftragsbestätigung oder durch
Lieferung zustande. Für den Vertragsinhalt,
insbesondere für den Leistungsumfang, ist
allein unsere Auftragsbestätigung maßge-
bend. 
Vertragsänderungen und -ergänzungen
bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

2.2 Gegenüber den Abbildungen, Beschreibungen,
Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben
aus unseren Prospekten, Preislisten, Katalo-
gen und unserem Angebot behalten wir uns
Änderungen vor, soweit der Liefergegen-
stand dadurch nicht wesentlich geändert
oder seine Qualität verbessert wird und die
Änderungen für den Kunden zumutbar sind.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Unsere Preise verstehen sich ab Werk, aus-
schließlich Verpackung, Versand und Ver-
sicherung. Hinzu kommt die gesetzliche 
Umsatzsteuer.

3.2 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer
schriftlicher Vereinbarungen.

3.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne
Abzug innerhalb von dreißig (30) Tagen ab
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig.

3.4 Bei Verzug sind wir berechtigt, Zinsen in
Höhe von 10 % über dem Basiszinssatz im
Sinne des § 247 I BGB p.a. zu verlangen, es
sei denn der Kunde weist uns einen geringe-
ren Zinsschaden nach. In diesem Falle beträgt
der Verzugszins 8 % über dem Basiszinssatz.
Die Geltendmachung weiteren Verzugsscha-
dens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

3.5 Der Kunde darf gegen unsere Forderungen
ausschließlich mit unbestrittenen, rechtskräf-
tig festgestellten oder von uns anerkannten
Gegenansprüchen aufrechnen. 

4. Liefertermine

4.1 Liefertermine richten sich nach den im Einzel-
fall getroffenen Absprachen. Eine Lieferfrist
ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand
zum Transport gegeben oder die Versandbe-
reitschaft hergestellt und mitgeteilt ist.

4.2 Können wir den vereinbarten Liefertermin
aus Hinderungsgründen, die wir nicht zu 
vertreten haben (Betriebsstörungen, Streik,
Aussperrung, Energieversorgungsschwierig-
keiten, Verzögerungen in der Anlieferung
wesentlicher Roh- und Ausgangsstoffe etc.)
nicht einhalten, so werden wir den Kunden
unverzüglich darüber informieren. Lässt sich
in solch einem Fall nicht absehen, dass wir
unsere Leistung innerhalb angemessener
Frist, spätestens jedoch innerhalb von vier
Monaten, erbringen werden können, dürfen
wir und der Kunde vom Vertrag zurücktreten.
Entsprechendes gilt, wenn die Hinderungs-
gründe nach Ablauf von vier Monaten seit
unserer Mitteilung noch bestehen. Sollten die
Hinderungsgründe für uns schon bei Vertrags-
schluss erkennbar sein, sind wir nicht zum
Rücktritt berechtigt.

4.3 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
pflichten, so sind wir berechtigt, den uns
insoweit entstehenden Schaden einschließlich
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu ver-
langen. Nach Ablauf einer von uns gesetzten,
angemessenen Frist können wir vom Vertrag
zurücktreten oder wegen Nichterfüllung einen
pauschalen Schadenersatz in Höhe von 5 %
der Auftragssumme geltend machen. Beiden
Seiten bleibt der Nachweis eines höheren
oder niedrigeren Schadens vorbehalten.

4.4 Sofern die Voraussetzungen der Ziffer 4.3
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlech-
terung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf
den Kunden über, in dem dieser in Annahme-
oder Schuldnerverzug geraten ist. 

5. Gefahrübergang, Verpackung

5.1 Alle Lieferungen erfolgen ab Werk oder Aus-
lieferungslager. Die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechte-
rung des Leistungsgegenstandes geht auf
den Kunden über, sobald die Ware zum Trans-
port gegeben oder die Versandbereitschaft
mitgeteilt ist. Dies gilt unabhängig davon, ob
die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt
und wer die Transportkosten trägt.

5.2 Teillieferungen sind zulässig.

5.3 Der Kunde übernimmt die Entsorgung aller
Verpackungen auf eigene Kosten. Wir sind
zur Rücknahme nicht verpflichtet.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Von uns gelieferte Waren bleiben in unserem
Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung
unserer sämtlichen Ansprüche aus der
gesamten Geschäftsverbindung mit dem
Kunden.

6.2 Der Kunde wird die unter Eigentumsvorbe-
halt stehenden Waren auf eigene Kosten
gegen Feuer, Wasserschäden, Einbruch und
Diebstahl versichern. Auf Verlangen ist uns
die Versicherungspolice zur Einsicht zu über-
mitteln. Der Kunde tritt uns im Voraus die
Ansprüche gegen die Versicherung ab.

6.3 Bei Zugriffen Dritter auf das Vorbehaltseigen-
tum hat der Kunde uns unverzüglich zu be-
nachrichtigen. Der Kunde trägt alle Kosten,
die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer
Wiederbeschaffung der von uns gelieferten
Waren aufgewendet werden müssen.

6.4 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware
im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu
veräußern, solange er nicht in Verzug ist.
Verpfändungen oder Sicherungsübereignun-
gen sind unzulässig. Die aus dem Weiterver-
kauf oder einem sonstigen Rechtsgrund
(Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüg-
lich der Vorbehaltsware entstehenden Forde-
rungen tritt der Kunde bereits jetzt siche-
rungshalber in vollem Umfang an uns ab.
Wir ermächtigen ihn widerruflich, die an uns
abgetretenen Forderungen für unsere
Rechnung im eigenen Namen einzuziehen.
Auf unsere Aufforderung hin wird der Kunde
die Abtretung offenlegen und uns die für die
Einziehung der Forderung erforderlichen
Auskünfte und Unterlagen übergeben.

6.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden,
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
nach Setzung einer angemessenen Frist be-
rechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des
Kunden zurückzunehmen. In der Zurück-
nahme der Ware durch uns liegt ein Rücktritt
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der
Ware zu deren Verwertung befugt. Der
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit
des Kunden - abzüglich angemessener
Verwertungskosten - anzurechnen.
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6.6 Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegen-
ständen verbunden, setzt sich das vorbehal-
tene Eigentum an der neu entstehenden
Sache fort. Wir erwerben dadurch einen
Miteigentumsanteil im Verhältnis des Wertes
der Vorbehaltsware (Fakturenwert) zum Wert
der neuen Sache. Ist eine der verbundenen
Sachen als Hauptsache anzusehen, überträgt
der Kunde uns das Miteigentum im Verhält-
nis des Wertes der von uns gelieferten Ware
(Fakturenwert) zum Wert der neuen Sache.
Der Kunde verwahrt die neue Sache hinsicht-
lich unseres Miteigentumsanteils unentgelt-
lich. Wird die Vorbehaltsware als Bestandteil
der neuen Sache weiterveräußert, so gilt die
Ziff. 6.4 vereinbarte Vorausabtretung nur in
Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware.

6.7 Übersteigt der Wert der uns nach den vorste-
henden Bestimmungen zustehenden Sicher-
heiten unsere Ansprüche um mehr als 10 %,
sind wir hinsichtlich des übersteigenden Wer-
tes zur Freigabe verpflichtet. Die Auswahl der
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

6.8 Lässt das Recht des Landes, in dem sich der
Liefergegenstand befindet, einen Eigentums-
vorbehalt nicht oder nur in beschränkter Form
zu, können wir uns andere Rechte an dem
Liefergegenstand vorbehalten. Der Kunde 
ist verpflichtet, an allen erforderlichen Maß-
nahmen (z.B. Registrierungen) zur Verwirk-
lichung des Eigentumsvorbehalts oder der
anderen Rechte, die an die Stelle des Eigen-
tumsvorbehalts treten, und zum Schutze die-
ser Rechte mitzuwirken.

7. Mängelhaftung

7.1 Die Mängelrechte des Kunden setzen voraus,
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügeobliegen-
heiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

7.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt,
sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfül-
lung in Form einer Mangelbeseitigung oder
zur Lieferung einer neuen mangelfreien
Sache berechtigt. Im Falle der Mangelbeseiti-
gung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck
der Mangelbeseitigung erforderlichen Auf-
wendungen zu tragen, soweit sich diese nicht
dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach
einem anderen Ort als dem Erfüllungsort ver-
bracht wurde. Wechseln wir im Zuge von
Nachbesserungsarbeiten von uns gelieferte
Materialien des Kunden aus, erwerben wir an 

den ausgewechselten Teilen das Eigentum.
Ein Mangel liegt nicht vor, wenn die Bean-
standungen auf unsachgemäßer Montage
durch den Kunden, auf unsachgemäßer
Behandlung, auf bestimmungswidriger
Verwendung oder natürlicher Abnutzung
beruhen. Ändert oder repariert der Kunde
von uns gelieferte Ware oder lässt er Ände-
rungen oder Reparaturen durch Dritte vor-
nehmen, erlischt insoweit unsere Haftung, 
es sei denn, der Kunde kann nachweisen,
dass die Änderung oder Reparatur für den
Mangel nicht ursächlich oder nicht mit
ursächlich ist.

7.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der
Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt
oder Minderung zu verlangen.

7.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern der Kunde Schadensersatzan-
sprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns
keine vorsätzliche Vertragsverletzung angela-
stet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf
den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt.

7.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern wir schuldhaft eine wesent-
liche Vertragspflicht verletzen; in diesem Falle
ist aber die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.

7.6 Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz
des Schadens statt der Leistung zusteht, ist
unsere Haftung auch im Rahmen von Ziffer 3
auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schadens begrenzt.

7.7 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwin-
gende Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz.

7.8 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes
geregelt wurde, ist die Haftung ausgeschlos-
sen.

7.9 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche
beträgt zwölf (12) Monate, gerechnet ab
Gefahrenübergang. Ergänzend hierzu gelten,
soweit im Einzelfall jeweils vereinbart, unsere
zusätzlichen Garantiebedingungen.

7.10Die Verjährungsfrist im Falle eines Liefer-
regresses nach den § 478, 479 BGB bleibt
unberührt; sie beträgt fünf (5) Jahre, gerech-
net ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

8. Gesamthaftung

8.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadens-
ersatz als in Ziffer 7 vorgesehen ist – ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere für Schadensersatz-
ansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz
von Sachschäden gem. § 823 BGB.

8.2 Soweit die Schadensersatzhaftung uns ge-
genüber ausgeschlossen oder eingeschränkt
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persön-
liche Schadensersatzhaftung unserer Ange-
stellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.

9. Schlußbestimmungen

9.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.
Davon ausgenommen, d.h. unanwendbar, ist
das UN-Abkommen über den Internationalen
Warenkauf (CISG).

9.2 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider
Vertragsteile ist Freiburg/Br.

9.3 Der Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten
im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird
durch unseren Sitz bestimmt. Wir haben
daneben die Wahl, den Kunden auch an sei-
nem Sitz zu verklagen oder ein ICC-Schieds-
gericht anzurufen, das nach der Vergleichs-
und Schiedsgerichtsordnung der Internatio-
nalen Handelskammer durch einen oder
mehrere gemäß dieser Ordnung ernannte
Schiedsrichter endgültig über alle aus diesem
Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten zu
entscheiden hat.

9.4 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
dieses Vertrages läßt die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen und den Bestand des
Vertrages unberührt. An die Stelle der un-
wirksamen Bestimmung tritt eine Regelung,
die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt der
unwirksamen am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt im Falle einer Lücke.
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